
Lehramt: 8-10 Semester

Master: 4 Semester

Bachelor: 6 Semester +4

Zusätzlich können berücksichtigt werden:

o Gewählter Vertreter/in in studentischen Gremien
o Pandemiebedingte Regelstudienzeiterhöhung

o Teilzeitstudium

Alle nach Regelstudienzeit + 4 Semestern nicht abgelegten Prüfungen, 

gelten als erstmalig nicht bestanden!

1. Versuch aller Modulprüfungen

1. Versuch Abschlussarbeit

Werden auch die folgenden Wiederholungsfristen 
(siehe § 4 (2) der jeweiligen Prüfungsordnung) versäumt, 

sind die Prüfungen endgültig nicht bestanden. 

Bei verpflichtend zu belegenden Modulen und der Abschlussarbeit 
führt dies zur Exmatrikulation.

REGELSTUDIENZEIT +4 SEMESTER ÜBERSCHREITUNG DER REGELSTUDIENZEIT + 4 SEMESTER

ÜBERSCHREITUNG DER REGELSTUDIENZEIT
Siehe Sächsisches Hochschulgesetz vom 31. Mai 2023, zuletzt geändert am 31.01.2024, § 34, § 36 (3) und (4) und § 21 (2), (4), (5)

M.Sc. Journalismus: 6 Semester

Für individuelle Beratung und Fragen zur Überschreitung der Regelstudienzeit 

können Sie sich an das für Sie verantwortliche Prüfungsmanagement wenden.
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